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RS OGH 1921/2/1 2Ob47/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1921

Norm

1.ABGBTeilNov §16

Rechtssatz

Der einem unehelichen Kinde durch ein rechtskräftiges Urteil zuerkannte Unterhalt kann bei geänderten Verhältnissen

im Verfahren außer Streitsachen neu geregelt werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 47/21
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